
1536

#ST# Bericht
des

Bundesrates an die Bundesversammlung
über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 8. Dezember 1963

betreffend den Bundesbeschluss über die Ergänzung der
Bundesverfassung durch einen Artikel über Stipendien

und andere Ausbildungsbeihilfen

(Vom 23. Dezember 1963)

Herr Präsident !

Hochgeehrte Herren!

Am 21. Juni 1963 haben Sie einen Beschluss über die Ergänzung der Bundes-
verfassung durch einen Artikel 27iuater über Stipendien und andere Ausbil-
dungsbeihilfen gefasst.

Dieser Beschluss war der Abstimmung des Volkes und der Stände zu unter-
breiten. Die Volksabstimmung hat am S.Dezember 1963 stattgefunden. Aus der
nachstehenden Zusammenstellung des Ergebnisses geht hervor, dass dieser
Beschluss mit 479 987 gegen 131 644 Stimmen und von allen Ständen ange-
nommen worden ist.

Einsprachen sind nicht eingelangt.
Wir beehren uns, Ihnen zu beantragen, es sei das Ergebnis der Abstimmung

durch Annahme des nachfolgenden Entwurfes eines Bundesbeschlusses zu er-
wahren.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, hochgeehrte Herren, die Versicherung
unserer vollkommenen Hochachtung.

Bern, den 23.Dezember 1963.

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundespräsident :
Spühler

Der Bundeskanzler:
Ch. Oser
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(Entwurf)

Bundesbes cbluss
über

die Erwähnung des Ergebnisses der Volksabstimmung vom
S.Dezember 1963 betreffend den Bundesbeschluss über die
Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel über

Stipendien und andere Ausbilduugsbeihilfen

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

nach Einsicht in die Protokolle der Volksabstimmung vom S. Dezember 1963
betreffend den Bundesbeschluss vom 21. Juni 1963 über die Ergänzung der
Bundesverfassung durch einen Artikel 27quater über Stipendien und andere Aus-
bildungsbeihilfen,

nach Einsicht eines Berichtes vom 23.Dezember 1963, woraus sich ergibt,
dass der Bundesbeschluss bei 611 631 abgegebenen gültigen Stimmen vom Volke
mit 479 987 gegen 131 644 Stimmen und von allen Ständen angenommen worden
ist,

erklärt :

Art. l
Die von den gesetzgebenden Bäten am 21. Juni 1963 beschlossene Ergän-

zung der Bundesverfassung durch emen Artikel 27quater über Stipendien und an-
dere Ausbildungsbeihilfen ist von der Mehrheit der stimmenden Schweizerbürger
sowie von allen Ständen angenommen worden. Dieser Artikel tritt sofort in
Kraft.

Art. 2
Der neue Artikel 27«uater lautet wie folgt :
1 Der Bimd kann den Kantonen Beiträge gewahren an ihre Aufwendungen

für Stipendien und andere Ausbildungsbeihilfen.
2 Er kann ferner, in Ergänzung kantonaler Begelungen, selber Massnahmen

ergreifen oder unterstützen, die eine Förderung der Ausbildung durch Stipen-
dien und andere Ausbildungsbeihilfen bezwecken.

3 Die kantonale Schulhoheit ist in allen Fällen zu wahren.
4 Die Ausführungsbestinnutuigen sind in der Form von Bundesgesetzen

oder allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüssen zu erlassen. Die Kantone sind
vorgängig anzuhören.
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Volksabstimmung vom 8. Dezember 1963 fiber den Bundesbeschluss betreffend die Erganzung der Bundesverfassung durch
einen Artikel uber Stipendien und andere Ausbildungsbeihilfen i—i
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